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greenline Lasur-Binder 
 
 
Anwendungsbereich: 
Zur Herstellung von farbigen, diffusionsoffenen Wandlasuren.  
 
 
Eigenschaften: 
Transparentes Lasur – Bindemittel. Sehr gut wasserdurchlässig. Vergilbungsfrei. Wasserverdünnbar. Sehr 
ergiebiges Konzentrat, daher muss der greenline Lasur – Binder vor der Verarbeitung im Verhältnis 1 : 5 – 6 
mit Wasser gemischt werden. 
 
 
Inhaltsstoffe:   
Zellulose, Schellack, Baumharz, Bienenwachs und Pflanzenwachs. 
 
 
Farbton: 
Ohne Abtönung nach der Durchtrocknung nahezu farblos. 
 
 
Verarbeitung: 
Mit Bürste bzw. Pinsel, Schwamm oder Baumwoll – Wickel. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C. 
Untergrund muß trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein. 
Zügig durchlasieren, damit die Lasur zwischendurch nicht antrocknet und Ränder bildet. Mindestens 2 – 3 
Lasur – Schichten aufbringen, um den Untergrund nicht aufzuweichen. Während des Verarbeitens die Lasur 
immer wieder aufrühren.  
 
 
Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 
Wasser und greenline Pflanzenseife. 
 
 
Trockenzeit: 
Angetrocknet nach 2 – 4 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. 
 
 
Verbrauch: 
Von dem mit Wasser verdünnten, gebrauchsfertigen greenline Lasur – Binder werden ca. 1 Liter für 15 m² 
benötigt. Das entspricht etwa 70 ml/m² Wandfläche. Das kann jedoch nach Saugfähigkeit des Untergrundes 
abweichen. 
 
 
Lagerung: 
Original verschlossen ca. 1 Jahr stabil. Verdünnten greenline Lasur – Binder sofort verbrauchen. Kühl, 
trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen.  
 
 
Hinweise: 
Für Kinder unerreichbar aufbewahren.  
 
 
Gebinde: 
0,75 L / 2,5 L 
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Entsorgung: 
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum 
Recycling geben. 
 
 

 
 
 
 
 
 

greenline GmbH      Stand: September 2007 
Emsstraße 15 
26135 Oldenburg 
Telefon: 0441 / 36107710 
Fax:   0441 / 36107719    www.greenline-online.de 

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschrif- 
ten abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu  
halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen  
dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 

 


